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KIND-KRANK-BESCHEINIGUNG 
HINWEISE UND BEISPIELE ZUM AUSFÜLLEN 
 

Die ärztliche Bescheinigung eines erkrankten Kindes (Kind-Krank-Bescheinigung) 
erfolgt auf dem Formular 21, das im Juli 2024 an mehreren Stellen angepasst 
wurde. Aufgrund der zusätzlichen Ankreuzfelder für Unfälle und soziales Entschä-
digungsrecht (SER) bestehen zum Teil Unsicherheiten beim Ausfüllen. Diese  
PraxisInfo bietet hierzu Hinweise und praxisnahe Beispiele. 

DARUM GEHT ES 

Kann ein Elternteil aufgrund eines erkrankten Kindes nicht arbeiten, wird in 
der Regel eine ärztliche Bescheinigung (Formular 21) benötigt. Damit wei-
sen Eltern gegenüber dem Arbeitgeber und der Krankenkasse nach, dass 
das Kind krank ist und betreut werden muss. Und das betreuende Elternteil 
beantragt damit das Kinderkrankengeld.  

DIESE ANGABEN SIND IMMER NÖTIG  

› Personalienfeld mit Kostenträger 

› Zeitraum der Betreuung  

DIESE ANGABEN SIND NUR IN BESTIMMEN FÄLLEN NÖTIG 

› Ankreuzfeld „Kita- oder Schulunfall / -folgen“:  
Wird angekreuzt bei einem Unfall in der Kita oder Schule 

› Ankreuzfeld „sonstiger Unfall, Unfallfolgen“:  
Wird angekreuzt bei einem sonstigen Unfall 

› Ankreuzfeld „SER“:  
Wird nur angekreuzt bei Nachweis über eine Schädigung nach dem sozialen 
Entschädigungsrecht (= SER)  

Liegt keine dieser Voraussetzungen vor, bleiben die Ankreuzfelder leer. 

 

Voraussetzung Kinderkrankengeld: Das erkrankte Kind ist versichert und 
noch nicht 12 Jahre alt und es muss vom Elternteil betreut, beaufsichtigt 
oder gepflegt werden. Auch für ein erkranktes Kind nach Vollendung des 
12. Lebensjahres, wenn es eine Behinderung hat und darum auf Hilfe an-
gewiesen ist, kann einem Elternteil Kinderkrankengeld gewährt werden. 

 

Mehr Informationen zur Kind-Krank-Bescheinigung:  
https://www.kbv.de/praxis/verordnungen/arbeitsunfaehigkeit   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benötigte Angaben 

 

 

Ankreuzfelder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkrankengeld 

https://www.kbv.de/praxis/verordnungen/arbeitsunfaehigkeit
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BEISPIEL 1 

ERKRANKUNG AUFGRUND EINES INFEKTS  

Das Kind hat einen grippalen Infekt und kann deshalb nicht zur Schule. Aufgrund 
der Erkrankung bedarf es der Betreuung durch ein Elternteil.  

› Die Ärztin gibt im Personalienfeld als Kostenträger die Krankenkasse an.  

› Und sie gibt den Zeitraum der Betreuung an („von“ und „bis einschließlich“).  

› Keines der Ankreuzfelder wird ausgefüllt. 

 

 

 

  

Beispiel grippaler  
Infekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten für  
Betreuungszeitraum 
angeben und nichts  
ankreuzen 

1  1  0  3  2  6 

Krankenkasse 

1  3  0  3  2  6 
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BEISPIEL 2   

ERKRANKUNG NACH UNFALL IN SCHULE 

Das Kind hat sich im Sportunterricht den Knöchel gestaucht und kann nicht in die 
Schule. Es bedarf der Betreuung durch ein Elternteil.  

› Der Arzt gibt im Personalienfeld als Kostenträger den zuständigen Unfallversi-
cherungsträger an. 

› Und er gibt den Zeitraum der Betreuung an. 

› Und er kreuzt das Feld „Kita- oder Schulunfall/-folgen“ an. 

 

 

  

Beispiel Unfall in  
der Schule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten für  
Betreuungszeitraum 
und erstes Unfallfeld 
ankreuzen  

  

1  1  0  3  2  6 

Unfallversiche- 
rungsträger 

1  3  0  3  2  6 

X 
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BEISPIEL 3  

ERKRANKUNG NACH UNFALL ZUHAUSE 

Das Kind hat sich zuhause schwer den Finger geklemmt und kann nicht in die Kita. 
Es bedarf der Betreuung durch ein Elternteil.  

› Die Ärztin gibt im Personalienfeld als Kostenträger die Krankenkasse an.  

› Und sie gibt den Zeitraum der Betreuung an. 

› Und sie kreuzt das Feld „sonstiger Unfall, Unfallfolgen“ an. 

 

 

Beispiel Unfall zuhause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten für  
Betreuungszeitraum 
und zweites Unfallfeld 
ankreuzen 

Krankenkasse 

1  1  0  3  2  6 

1  3  0  3  2  6 

X 
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BEISPIEL 4 

ERKRANKUNG AUFGRUND EINES ANERKANNTEN 
IMPFSCHADENS 

Das Kind hat aufgrund einer von der STIKO empfohlenen Schutzimpfung einen an-
erkannten Impfschaden erlitten, beispielsweise eine Thrombose im Innenohr, und 
ist in dem Zusammenhang aktuell erkrankt. Ein Elternteil hat der Arztpraxis dazu 
den Nachweis über die anerkannte Schädigungsfolge vorgelegt.  

› Die Ärztin gibt im Personalienfeld als Kostenträger die Krankenkasse an. 

› Und sie gibt den Zeitraum der Betreuung an. 

› Und sie kreuzt das Feld „SER“ an.  

 

 

Hintergrund: Dafür steht SER 

Die Abkürzung SER steht für soziales Entschädigungsrecht und beruht ursprünglich 
auf dem Bundesversorgungsgesetz. Das SER greift bei Personen, die deshalb einen 
gesundheitlichen Schaden erlitten haben, weil sie sich im gesamtgesellschaftli-
chen Interesse verhalten haben. Abgedeckt werden unterschiedliche Schädigungs-
tatbestände, beispielsweise Impfschäden, gesundheitliche Störungen aufgrund 
von Gewalttaten oder aus anderen Gründen, die im SGB XIV aufgeführt sind.  

Wichtig hierbei: Der Nachweis über eine anerkannte Schädigungsfolge wird aus-
schließlich durch die zuständigen Versorgungsverwaltungen der Bundesländer 
ausgestellt (z.B. Landesamt für Soziales, Versorgungsamt). Dieser Nachweis muss 
dem Arzt oder der Ärztin vorgelegt werden, damit auf der Kind-Krank-Bescheini-
gung das Feld „SER“ angekreuzt werden darf. 

Näheres zum SER beim Bundesamt für Soziale Sicherung unter „Bundesstelle für 
Soziale Entschädigung“: https://www.bundesamtsozialesicherung.de/   

Beispiel SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten für  
Betreuungszeitraum 
angeben und SER-Feld  
ankreuzen  

 

 

Krankenkasse 

1  1  0  3  2  6 

1  8  0  3  2  6 

X 

https://www.bundesamtsozialesicherung.de/de/
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 ↗ PraxisWissen 
↗ PraxisWissenSpezial 
Themenhefte für 
Ihren Praxisalltag 

Abrufbar und kostenfrei 
bestellbar unter: 
www.kbv.de/838223 

↗ PraxisInfo 
↗ PraxisInfoSpezial 
Themenpapiere mit  
Informationen für  
Ihre Praxis 

Abrufbar unter: 
www.kbv.de/605808 

↗ PraxisNachrichten 
Der wöchentliche Newsletter 
per E-Mail oder App 

Abonnieren unter: 
www.kbv.de/PraxisNachrichten 
www.kbv.de/kbv2go 
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